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Amtliche Bekanntmachungen 
 

Fachbereich für Statistik, Stadtforschung und Wahlen 
 

82/2021 

Bundestagswahl am 26. September 2021 

Absenkung des Quorums für Unterstützungsunterschriften 

 
Unter Bezug auf meine Bekanntmachung „Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlä-
gen zur Bundestagswahl“ vom 19.02.2021 (Amtsblatt Nr. 7/2021; Eintrag Nr. 21/2021) weise 
ich auf folgende Gesetzesänderung hin: 
 
Mit dem 26. Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes (Bundesgesetzblatt Jahrgang 
2021 Teil I Nr. 29, ausgegeben zu Bonn am 9. Juni 2021) wird mit dem neu eingefügten 
§ 52a geregelt, dass Kreiswahlvorschläge von Parteien, die im Deutschen Bundestag oder 
einem Landtag seit deren letzter Wahl nicht auf Grund eigener Wahlvorschläge ununterbro-
chen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten waren, bei der Wahl des 20. Deutschen 
Bundestages nur von mindestens 50 (statt vorher 200) Wahlberechtigten des Wahlkreises 
persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein müssen. 
 
10. Juni 2021 Thomas Kufen 

 Oberbürgermeister 
 als Kreiswahlleiter 

 88-12 313 
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Amt für Straßen und Verkehr 
 

83/2021 

Straßenwidmung 

 
Gem. § 6 Abs. 1 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) 
in der zurzeit gültigen Fassung wird folgende Straße dem öffentlichen Verkehr gewidmet, 
und zwar als 
 

I. 
Gemeindestraße 

gem. § 3 Abs. 4 Nr. 2 StrWG NRW: 
Erschließungsstraße 

 
 
 Breddebuschhang  
 (Gem. Kupferdreh, Flur 24, Flurstück 262 tlw.) 
 
Die Widmung der Straße wird auf die Benutzung für den öffentlichen Fuß- und Radverkehr 
sowie auf den Anliegerverkehr mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 2,8 t beschränkt. 
 
Der Lageplan, aus dem die genaue Lage und der Umfang der Widmung hervorgehen, ist als 
Bestandteil dieser Widmungsverfügung im Anschluss an diese Bekanntmachung veröffent-
licht. 
 
Darüber hinaus kann die Originalkarte zur Widmung und die Widmungsverfügung beim Amt 
für Straßen und Verkehr in Essen, Alfredstraße 163, Zimmer 203, an jedem behördlichen 
Arbeitstag (montags bis donnerstags von 7.30 Uhr bis 15.00 Uhr und freitags von 7.30 Uhr 
bis 12.00 Uhr) eingesehen werden. 
 
Die Widmung wird hiermit gem. § 6 Abs. 1 StrWG NRW öffentlich bekannt gemacht. 
 
Diese Bekanntmachung gilt am Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt  
Essen als bekannt gegeben. 
 
Hinweis 
 
Aufgrund des Zweiten Gesetzes zum Bürokratieabbau des Landes NRW vom 19.09.2007 
findet bei Widmungen kein Widerspruchsverfahren statt. Gegen diese Verfügung ist daher 
kein Widerspruch mehr möglich, sondern nur noch eine Klage. 
 
Auf die nachfolgende Rechtsbehelfsbelehrung wird verwiesen. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Verfügung können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhe-
ben.  
 
Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, in 45879 Gelsen-
kirchen schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erhe-
ben.  
 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elekt-
ronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss 
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für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der ver-
antwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a 
Abs. 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigne-
ten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechts-
verkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) vom 24.11.2017 BGBl. I S. 3803.  
 
31. Mai 2021 Der Oberbürgermeister 
 Im Auftrage 

 Hebenstreit 
 88-66 590 



Nr. 24/2021 Amtsblatt der Stadt Essen Seite 5 

 
 

 
  



Nr. 24/2021 Amtsblatt der Stadt Essen Seite 6 

Umlegungsausschuss der Stadt Essen 
 

84/2021 

Umlegung 

„Vogelheimer Straße / Strickerstraße“ 

- U 1/92 - 

 
Der Umlegungsausschuss der Stadt Essen hat in seiner Sitzung am 11.06.2021 folgenden 
Beschluss gefasst: 
 
Nach § 49 Abs. 1 und 2 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW (VwVfG NRW) wird der Be-
schluss nach § 47 Baugesetzbuch (BauGB) zur Einleitung des Umlegungsverfahrens „Vo-
gelheimer Straße/Strickerstraße“ -U1/ 92- vom 12.02.1992 mit Wirkung für die Zukunft wider-
rufen. 
 
Dieser Beschluss betrifft die Grundstücke (Gemarkung Vogelheim Flur 46) Vogelheimer Str. 
143a (Flurstücke 664, 665, 671, 684, 652, 697, 698), Vogelheimer Str. 147 (Flurstücke 111, 
240), Vogelheimer Str. 151 (Flurstück 110), Vogelheimer Str. 153 (Flurstück 109), Vogelhei-
mer Straße 155, 157 (Flurstücke 108, 344, 345), Vogelheimer Str. 165 (Flurstück 105), Vo-
gelheimer Str. 167, 169 (Flurstücke 103, 104), Vogelheimer Str. 171, 173 (Flurstück 102), 
Stricker Str. 6 (Flurstücke 652, 666, 667, 672, 683, 697), Vogelheimer Straße / Stricker Stra-
ße (Flurstücke 214, 321, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 668, 
669, 670, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 695, 696). 
 
Gegen den Beschluss zur Aufhebung des Verfahrens kann innerhalb eines Monats ein An-
trag auf gerichtliche Entscheidung nach § 217 BauGB gestellt werden. 
 
Dieser Antrag ist schriftlich beim Umlegungsausschuss der Stadt Essen, 45121 Essen, ein-
zureichen. Der Nachtbriefkasten der Stadt Essen befindet sich am Rathaus, Porscheplatz, 
45127 Essen. 
 
Der Antrag kann aber auch mündlich zur Niederschrift in der Geschäftsstelle des Umle-
gungsausschusses beim Fachbereich „Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement“, 
Lindenallee 6, 45127 Essen, erklärt werden. 
Im Antrag muss der Beschluss bezeichnet sein, gegen den er sich richtet. Er soll die Erklä-
rung enthalten, inwieweit der Beschluss angefochten wird und einen bestimmten Antrag ent-
halten. Er soll die Gründe sowie die Tatsachen und Beweismittel angeben, die zur Rechtfer-
tigung des Antrages dienen. 
 
Über den Antrag entscheidet das Landgericht Arnsberg –Kammer für Baulandsachen-. 
 
Wird die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtigten oder Vertreters versäumt, so 
wird dessen Verschulden dem vertretenen Beteiligten zugerechnet. 
 
11.06.2021 Der Vorsitzende 

 (LS) gez. Pottschmidt 

 88-68 214 
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Öffentliche Zustellungen 
 

85/2021 

Liste der öffentlichen Zustellungen 

 
Zum Zwecke der öffentlichen Zustellung gem. § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 

vom 12.08.2005 (BGBl. I S. 2354) in Verbindung mit § 1 des Landeszustellungsgesetzes 

NRW vom 07.03.2006 (GV. .NRW. S. 94) in der jeweils gültigen Fassung wird für Nachge-

nannte(n) die Bekanntmachung eines Schreibens an der Anschlagtafel im Erdgeschoss des 

Rathauses, Porscheplatz 1, ausgehändigt. 

 

Name, Vorname letzte bekannte Anschrift zuständiges Amt 
 
Adzovic, Aron   Jugendamt, 
    88-51 668 
 
Barati Golkhandan, Lindenallee 55 JobCenter Essen-Mitte, 
Ali Reza 45127 Essen  88-56 117 
 
Besermenji, Eva Lindenallee 55 JobCenter Essen-Mitte 
 45127 Essen  88-56 117 
 
Bichlmeier, Nicolas Lindenallee 55 JobCenter Essen-Mitte, 
 45127 Essen  88-56 117 
 
Bilal, Bilal Lindenallee 55 JobCenter Essen-Mitte, 
 45127 Essen  88-56 117 
 
Börner, Daniel Lindenallee 55 JobCenter Essen-Mitte, 
 45127 Essen  88-56 117 
 
Cox, Marina Carolina Lindenallee 55 JobCenter Essen-Mitte, 
 45127 Essen  88-56 117 
 
Denker, Sascha Lindenallee 55 JobCenter Essen-Mitte, 
 45127 Essen  88-56 117 
 
Getta, Kevin Jan Lindenallee 55 JobCenter Essen-Mitte, 
 45127 Essen  88-56 117 
 
Halama, Kevin-Joseph Lindenallee 55 JobCenter Essen-Mitte, 
 45127 Essen  88-56 117 
 
Kaldyk, Stefan Frank   Jugendamt, 
    88-51 653 
 
Karatas, Cengizhan Hauptstr. 11 Zentrale Ausländerbehörde, 
 42651 Solingen  88-38 044 
 
Kazimierek, Lindenallee 55 JobCenter Essen-Mitte, 
Heinrich Thomas 45127 Essen  88-56 117 
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Name, Vorname letzte bekannte Anschrift zuständiges Amt 
 
Kolkmann, Frank Lindenallee 55 JobCenter Essen-Mitte, 
 45127 Essen  88-56 117 
 
Kovalova, Anastasija Weidkamp 115 JobCenter Essen-Nord-West, 
 45355 Essen  88-56 502 
 
Kritam, Ammar Lindenallee 55 JobCenter Essen-Mitte, 
 45127 Essen  88-56117 
 
Ksiazek, Pawel Stefan Lindenallee 55 JobCenter Essen-Mitte, 
 45127 Essen  88-56 117 
 
Küpperscheeg,  Lindenallee 55 JobCenter Essen-Mitte, 
Thomas-Michael 45127 Essen  88-56 117 
 
Lobin, Andre Lindenallee 55 JobCenter Essen-Mitte, 
 45127 Essen  88-56 117 
 
Mayr, Rolf Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 117 
 
Meyer, Pierre Lindenallee 55 JobCenter Essen-Mitte, 
 45127 Essen  88-56 117 
 
Osarek, Stephan Lindenallee 55 JobCenter Essen-Mitte, 
 45127 Essen  88-56 117 
 
Pajor, Slawomir Marceli   Jugendamt, 
    88-51 272 
 
Römmer, Lukas Lindenallee 55 JobCenter Essen-Mitte, 
 45127 Essen  88-56 117 
 
Röver, Sven Lindenallee 55 JobCenter Essen-Mitte, 
 45127 Essen  88-56 117 
 
Schäfer, Yvonne Nienhuser Busch 15 A JobCenter Essen Nord-Ost, 
 45327 Essen  88-56 404 
 
Smith, Neil   Jugendamt, 
    88-51 272 
 
Trumpf, Eugen Uwe Grabenstr. 96 JobCenter Essen-Mitte-Nord, 
 45141 Essen  88-56 223 
 
Wieshoff, Jacqueline Lindenallee 55 JobCenter Essen-Mitte, 
 45127 Essen  88-56 117 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das jeweilige Schriftstück zwei Wochen nach Aushang der 
Benachrichtigung als zugestellt gilt. 
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